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unb SRadjoroa, fo fönnte ein artige? ©ntfafeHeer oer*
fammett roerben. ©afe bieä redjtjeitig gefdjeHen

roerbe, ift feHr jroeifelHaft. ©djeffet Sßafdja Hat

roirflidj Snitiatioe gejeigt; WeHemeb Slli, roenn
iHm audj 93ieteä jur ©ntfdjulbigung bient, burdjauä
nidjt. Stm beften roäre eä für bie Surfen, Oäman
Sßafdja fdjlüge fidj mit feinen erprobten ©olbaten
nadj SBeften burdj unb überliefee ben SRuffen Sßlerona;

bann Hätten fte audj etroaä SRedjteä.

Sm SBalfan t)exx\ä)te am ©djipfapafe ooüfommene

©titte; oon SBebroroa auä madjte am 2. SRooember

roieber einmal eine fleinere türfifdje SlbtHeilung einen

Slngriff auf WaHren bei ©lena unb roarb oon ben

SRuffen abgeroiefen.

Sluf bem linfen glügel ber ruffifdjen ßauptarmee
einige SBorpofiengefedjte unb fonft nidjtä; eine ber
perioblfdjen 33ejcHiefeungen SRuftfdjufä fanb roieber

am 3. unb 4. SRooember ftatt. SluS ber ©obrubfdja
recognoäciren bie SRuffen gegen ©tltftria unb SBa*

farbfdjif mtt ©aoatterieabtHeilungen. ©ine berfelben
jeigte ftdj StnfangS SRooember bei Wuffaben.

©er alä naHe HeoorfteHenb angefünbigte ernfte

Slngriff ber SRuffen auf ©iliftria oerfdjrotmmt roie*

ber gänjlidj. ©a im Slügemeinen roenig oorfommt,
fo oerfteHt eS pdj uon felbft, bafe in biefer neueften

„Seit ftarf gefabelt roirb. Wan mufe jebe SRadjridjt
rooHt anfeHen, elje man fie glaubt, ©ie SRuffen

arbeiten bem Sügenfnftem möglidjft in ble £änbe,
ba fie atte europäifdjen ©orrefponbenten oom Ope*

tationäujeater „Hinwegcomplimentirt" Haben unb
iHren beridjterftattenben ©eneratftabäoffijieren niajt
Mo3 bie ginger, fonbern audj ber SBerftanb erfroren
ju fein fdjeinen. ©troaä iManunenHangätofereä
unb Unintettigentereä al8 bie offijieüen. ruffifdjen
Telegramme oom Äriegäfdjauplafe ift faum ju ben*

len. SBeim regelmäfeigen SBergleidj berfelben mufe

man anneHmen, bafe bie £>erren, roeldje jefet in
SBogot fifeen, felbft nidtjt roiffen, roie iHre SEruppen

oertHeilt ftnb. Ob ©eneral ©urfo roirflid) tobt
Ift, roie jaHlreidje 3«tung8correfponbenjeu erjäHlen,
baä ift auä ruffifdjen offijieüen Ouetten nodj immer
nidjt feftjuftetten.

©aä Sffietter in Sulgarien Hflt •« fester .Seit
öfter geroedjfett; aber eine allgemeine golge biefeä

Sffiedjfelä, roeldje ben SBeroegungen, alfo ber Offen»
jioe burdjgretfenbe hinberniffe in ben Sffieg legt,
ifl bie feit oterjeHn SEagen überaü bemerfbare

©runblofigfeit ber ©trafeen; — ein Sßunft, ber jefet

bejüglldj aller etroa erwarteten Operationen feHr
entfdjieben in SBetradjt gejogen roerben mufe.

Slrmenien. 3n Slrmenien griffen am 4. SRo»

oember £>etmann unb SEergufafoff, — roeldtjer oon
ben beiben ©eneralen ben OberbefeHl füHrt, ift nictjt

ju erfeHen — bie ©tellungen an, roelaje Wufijtar
unb Sätnatl ^afdja an ben §öHen beä ©eroebojun

genommen Hatten, ©iefe ©teüungen rourben burdj*
brodjen, bie fürten in Unorbnung auf ©rjerum
jurücfgeroorfen. SRadj Slüem, roaä biä jum 9. SRo*

oember befannt geroorben ift, Haben ftdj bie SRuffen

ber grofeen unb befeftigten ©tabt ©rjerum ntdjt
oHne Sffieitereä bemädjtigen fönnen. SWufHtar be«

ridjtet über ein ©efedjt, meldjeä er am 9. SRooember

fübroeftlidj ber ©tabt gegen bie SRuffen beftanben
unb in roelcbem er biefelben jurücfgeroorfen Habe.

Slm 5. (ober am 4.) SRooember foü bann eine

ruffifaje SlbtHeilung oon Slrbagan über Olti Her

oorrücfenb itt ber ©egenb oott Storttim auf eine

türfifdje SBrigabe geftofeeu fein, roeldje oon SBatum

Her ben SEfdjutuffu nnb SEovtumfu aufroärtä nadj

©rjerum marfdjiren rooüte, foü bie SEürfen oer*

fpvengt Haben unb felbft roeiter noaj an bemfelben
SEage nadj Sar gegangen fein.

Sffienn bie SRuffen ftdj burdj einen §anbftreidj
ober fonft auf leidjte Sffieife erj rumä bemädjtigen
fönnen, fo ift baä für fie unjroeifelHaft ein fdjäfe*
barer ©eroinn.

SHve nädjfte unb Hfluptfädjlidjfte Stufgabe ift aber
bie ©inna&me oon Äarä; oljne Äarä fönnen fte in
Slrmenien nidjtä Dtedjtfdjaffeneä unterneHmen; Ueber*

flufe an Sruppen fyabtn fit nidjt; fte muffen iHre

Äräfte ju SRätHe Halte«. Sßieüeidjt ift Äarä, feineä*

roegä übermäfeig mit SBorrätHen DerfeHen, burdj
btofje ©tofabe, mit Utiterftüfettng be§ SBombarbe*

mentS, ju neHmen. Slber es tft faum fajon oott*

ftänbig cetnirt. ©enerat Safarero, ber naa) ber

©djladjt oom 15. October auf ÄagiSman entfenbet

roar, um S^mait Sßafdja an einer SBereinigung mit
WufHtar am linfen Ufer beä SlraS ju oerHinbern,
bann bie ruffifdje SBerroaltung im ©anbfdjaf Äagiäs
man roieber Herftettte unb enblid) nadj ÄarS jurücf*
gerufen roarb, rooHte ftdj am 5. SRooember auf ber

©übfeite oon ÄarS, bie bis baHin rooHt feHr unoott*
fommen beobachtet roar, feftfefeen, roarb babei oon
ben SEürfen, bie oon ÄarS attäfielen, angegriffen,
trieb btefe jurücf uttb tin SRegiment ber 40. ruj«
fifdjen fcioifion — Äuta'iS — foü felbft in bie

SBorfdjanjen beä gortä £>afiä*SEabia eingebrodben

fein unb bort oiete SEürfen niebergemefeelt Haben,

oHne fidj inbeffen beHaupten ju fönnen.
©. 21. ©. SE.

(gnthmrf ju einem 2>ienftrea,lement für bte

eibgenöffifdjen 3rujtyen.

(gortfeftung.)

II. ©ie güHrung.
©ie grofee Waffe, roeldje baä §eer bilbet, bebarf,

um in Uebereinftimmung unb nad) einem beftimm*
ten Sßlane ju Hanbeln, ber güHrung.

Wit ber güHrung beä ganjen £>eereä ift ber Ober*
befeHläHaber, mit jener ber grofeem unb fleinern
^eereärtjetle unb SEruppenförper finb bie oerfdjiebe*
nen HöHern unb niebern S8efeHtsHa&er betraut.

©ie güHrung ift ein ©egenftanb oon grofeer Sffiiaj»

tigfeit.
SBon ber güHrung Hängt grofeentHeilä ab, roaä

baä feeex im Äriege leiftet.
©ine gute güHrung oerboppett bie Äraft beä

£>eereä.

SBon ber einjelnen SEiraitteurgruppe btä Hinauf

jum Slrmeecommanbo ma<Ht fie iHren ©inftufe geltenb.
©ie ©üte ber güHrung ift abtjängig oon ben

militärifdjen Kaienten, Äenntniffen, ©Haraftereigen*
fdjaften unb ©rfaHrungen ber SBefeHläHaber.
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und Rachowa, so könnte ein artiges Entsatzheer
versammelt werden. Daß dies rechtzeitig geschehen

werde, ist sehr zweifelhaft. Schefket Pascha hat

wirklich Initiative gezeigt; Mehemed Ali, wenn
ihm auch Vieles zur Entschuldigung dient, durchaus
nicht. Am besten wäre es für die Türken, Osman
Pascha schlüge sich mit seinen erprobten Soldaten
nach Westen durch und überließe den Russen Plewna;
dann Hütten sie auch etwas Rechtes.

Im Balkan herrschte am Schipkapaß vollkommene

Stille; von Bebrowa aus machte am 2. November
wieder einmal eine kleinere türkische Abtheilung einen

Angriff auf Mahren bei Elena und ward von den

Russen abgewiesen.

Auf dem linken Flügel der russischen Hauptarmee
einige Vorpostengefechte und sonst nichts; eine der
periodischen Beschießungen Rustschuks fand wieder

am 3. und 4. November statt. Aus der Dobrudscha
recognosciren die Russen gegen Silistria nnd Ba-
sardschik mit Cavallerieabtheilungen. Eine derselben

zeigte sich Anfangs November bei Musfabe«.
Der als nahe bevorstehend angekündigte ernste

Angriff der Russen auf Silistria verschwimmt wieder

gänzlich. Da im Allgemeinen wenig vorkommt,
so versteht es stch von selbst, daß in dieser neuesten

Zeit stark gefabelt wird. Man mnß jede Nachricht
wohl ansehen, ehe man sie glaubt. Die Russen
arbeiten dem Lügensvstem möglichst in die Hände,
da sie alle europäischen Correspondent?:, vom
Operationstheater „hinmegcomplimentirt" haben und
ihren berichterstattenden Generalstabsofsizieren nicht
blos die Finger, sondern auch der Verstand erfroren
zu sein scheinen. Etwas Zusammenhangsloseres
und Unintelligenteres als die offiziellen, russischen

Telegramme vom Kriegsschauplatz ift kaum zu den-
!en. Beim regelmäßigen Vergleich derselben muß

man annehmen, daß die Herren, welche jetzt in
Bogst sitzen, selbst nicht wissen, wie ihre Truppen
vertheilt sind. Ob General Gurko wirklich todt
ift, wie zahlreiche Zeitungscorrespondenzen erzählen,
das ist aus russischen offiziellen Quellen noch immer
nicht festzustellen.

Das Wetter in Bulgarien hat in letzter Zeit
öfter gewechselt; aber eine allgemeine Folge dieses

Wechsels, welche den Bewegungen, also der Offensive

durchgreifende Hindernisse in den Weg legt,
ist die seit vierzehn Tagen überall bemerkbare

Grundlosigkeit der Straßen ; — ein Punkt, der jetzt
bezüglich aller etwa erwarteten Operationen sehr

entschieden in Betracht gezogen werden muß.
Armenien. Jn Armenien griffen am 4.

November Heimann und Tergukasoff, welcher von
den beiden Generalen den Oberbefehl führt, ist nicht

zu ersehen — die Stellungen an, welche Mukhtar
und Ismail Pascha an den Höhen des Dewebojun
genommen hatten. Diese Stellungen wurden
durchbrochen, die Türken in Unordnung auf Erzerum
zurückgeworfen. Nach Allem, was bis zum 9.
November bekannt geworden ist, haben sich die Russen
der großen und befestigten Stadt Erzerum nicht

ohne Weiteres bemächtigen können. Mukhtar
berichtet über ein Gefecht, welches er am 9. November

südwestlich der Stadt gegen die Russen bestanden

und in welchem er dieselben zurückgeworfen habe.

Am 5. (oder am 4.) November soll dann eine

russische Abtheilung von Ardagan über Olti her
vorrückend in der Gegend von Tortum ans eine

türkische Brigade gestoßen sein, welche von Batum
her den Tschuruksu und Tortumsu aufwärts nach

Erzerum marschiren wollte, soll die Türken
versprengt haben und selbst weiter noch an demselben

Tage nach Bar gegangen sein.

Wenn die Russen stch durch einen Handstreich
oder sonst aus leichte Weise Erz rums bemächtigen

können, so ist das für sie unzweifelhaft ein schätzbarer

Gewinn.
Ihre nächste und hauptsächlichste Aufgabe ist aber

die Einnahme von Kars; ohne Kars können ste in
Armenien nichts Rechtschaffenes unternehmen; Ueberfluß

an Truppen haben sie nicht; sie müsfen ihre
Kräfte zu Rathe halten. Vielleicht ist Kars, keineswegs

übermäßig mit Vorräthen versehen, durch

bloße Blokade, mit Unterstützung des Bombardements,

zu nehmen. Aber es ist kaum schon

vollständig cernirt. General Lasarew, der nach der

Schlacht vom 15. October auf Kagisman entsendet

war, um Ismail Pascha an einer Vereinigung mit
Mukhtar am linken Ufer des Aras zu verhindern,
dann die russische Verwaltung im Sandschak Kagis-
man wieder herstellte und endlich nach Kars
zurückgerufen ward, wollte stch am 5. November auf der

Südseite von Kars, die bis dahin wohl sehr
unvollkommen beobachtet war, festsetzen, ward dabei von
den Türken, die oon Kars ausfielen, angegriffen,
trieb diese zurück und tin Regiment der 40.
russischen Division — Kulaïs — soll selbst in die

Vorschanzen des Forts Hasis-Tabia eingebrochen

sein und dort viele Türken niedergemetzelt haben,

ohne sich indessen behaupten zu können.

D. A. S. T,

Entwurf zu einem Dienstreglement für die

eidgenössischen Truppen.

(Fortsetzung.)

II. Die Führung.
Die große Masse, welche das Heer bildet, bcdarf,

um in Uebereinstimmung und uach einem bestimmten

Plane zu handeln, der Führung.
Mit der Führung des ganzen Heeres ist der

Oberbefehlshaber, mit jener der größern und kleinern

Heerestheile und Truppenkörper stnd die verschiedenen

höhern und niedern Befehlshaber betraut.
Die Führung ist ein Gegenstand von großer

Wichtigkeit.

Von der Führung hängt großentheils ab, was
das Heer im Kriege leistet.

Eine gute Führung verdoppelt die Kraft des

Heeres.
Von der einzelnen Tirailleurgruppe bis hinauf

zum Armeecommando macht sie ihren Einfluß geltend.
Die Güte der Führung ist abhängig von den

militärischen Talenten, Kenntnissen, Charaktereigenschaften

und Erfahrungen der Befehlshaber.
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SRadj ©tettung, ©rab unb SBerroenbung muffen
oerfdjiebene Slnforberungen geftettt roerben.

Se HöHer bie SBefeHlsbaberfteüe, befto grofeer ber

Sffiirfungäfreiä, bod) audj bie ©djroierigfeiten ber

Slufgabe unb bie SBerantroortung.

Seber güHrer ift in oielen SBejieHungen oon fet»

nen UnterbefeHlStjabern abhängig, ©r bebarf iHrer
Wiüjülfe, iHrer tätigen Unterfiüfeung. ©r ift
madjttoS, feine beften ©ntroürfe fdjeitem, roenn bie
UnterbefeHtSHaber feine Slbfidjten nidEjt jtt förbern
oerfteHen.

©ie SluäroaHl unb Sluäbilbung berfelben ift baHer
eine £auptfadje, roeldtjer matt nie ju oiel ©eroidjt bei»

legen fann.
SBon jebem SBefeHläHaber unb Sebem, ber mit

einer befonbern gunftion im feeex betraut ift, mufe

oerlangt roerben, bafe er feiner ©teüung geroadjfen
fei, bie Stufgaben, roelaje iHm im Ärieg unb im
grieben jufatten, fenne unb fie ju löfen roiffe.

3m grieben muffen bie güHrer unb ÄriegSbe»
amteten bie Äenntniffe unb ©rfaHrungen erroerben,
roeldje iHre ©tettung erforbert. ©ie fotten mit
greube jebe ©elegenHeit ergreifen, iHr militärifdjeä
SBiffen ju erroeitem.

©a ber ©injelne ftdj nidjt ju allen SBerroenbungen
in gleicber Sffieife eignet, fo ift eä oon Sffiid)ttgfeit,
bafe Seber in bem gadj unb in ber ©teüung oer»
roenbet roerbe, ju roeldtjen iHn SRaturanlage, ©Ha»

rafter ober Äenntniffe befonberä befäHigen.
Slufeerorbentlidje Südjtigfeit, befonbere Äenntniffe,

©rfaHrungen unb Seiftungen geben allein Slnfpriiaj
auf SSeoorjugung bet ben SBeförberungen.

©ie militärifcHen SBefeHläHaber Hoben im grieben
3udjt unb Orbnung bei ben Sruppen ju über*
roadjen, fie ju iHrem friegertfdfjen SBerufe Heranju*
bilben, ben einjelnen SBeHrmann an auftänbigeä SBe*

tragen in allen SBerHältniffen ju gewönnen, in iHm
ben Wititärgeift ju roeefen unb ben ©inn für
SBürgertugenb ju entroicfeln.

©tetä fotten fie bem SBeHrmann baä SBeifpiel

ftrenger SßfticHterfüttung unb genauer SBefolgung
ber ©teniioorfdjrtften oor Slugen ftetten.

©te SBefeHläHaber muffen aüe ©olbatentugenben
u. jro. in HöHerem Wafee oereinen.

Sm gelbe Hoben bie SEruppenfüHrer bei Slnftren*
gungen unb ©ntbeHrungen baS SBeifpiel ber SluS»

bauer, bei Unfällen baä beä ©leidjmutHeä, im @e=

fedjt baä ber Sapferfeit unb Sobeäoeradjtung ju
geben.

©rofe ift ber einflufe beä güHrerä auf bie Unter»

gebenen in ber ©efaHr; in fdjwievtgen Sagen ftnb
bie Slugen berfelben auf iHn geridjtet. ©ein SBe*

neHmen ift metft für ben Untergebenen mafegebenb.

Sm gelbe unb im ©efedjte bietet fidj bem 23e*

feHIäHaber baä fdjönfte gelb ber SHätigfeit. feiex
fommt er oft in bie Sage felbftftänbig ju Hanbeln;
er mufe mandje folgenreidje Slnorbnung treffen unb

oft rotcHtige ©ntfd&lüffe faffen.
©elbft roenn iHm eine beftimmte Slufgabe juge*

tHeilt ift, bleibt iHm bodtj geroöHnlidj bie Strt ber

SluäfüHrung überlaffen.

3>n ©efedjt gelingt e§ bem güHrer burctj taf*
tifdjeä SBerftänbnife bie SBerlufte beä geinbeä ju
oermeHren unb bie Opfer ber eigenen Sruppen ju
oerminbern.

©in taftifdj gebilbeter güHrer roeife, wann er feine
Sruppen ju fdjönen, roann fie rücffidjtstoS au?ju*
fefeen Habe; er roeife, roann unb roie er neben iHm
in ber ©efedjtälinie fteHenbe Sruppen unterftüfeen
fott, roie er jebe SBaffengattuttg beä ©egnerä in
ber roirffamften Sffieife ju befämpfen, unb roie bie

©rreidjung beä aügemeinen ©efedjtäjroecfeä ju för*
bern Hot.

©in Srrttjum roäre ju glauben, bafe nur SBefeHlä*

Haber, roeldje gröfeere £>eereätHeile leiten, eine folcbe

SHätigfeit entfalten fönnten; fdjon bem ©Hef einer
Siraiüeurgrttppe, meHr nodj bem einer ©ompagnie,
eineä SBataiüonä u. f. ro. ift ©elegenHeit geboten,
ben eigenen Sruppen im ©efeajt SBortHeile ju oer*
fdjaffen unb SRadjtHelle abjuroenben.

SlUerbingä je grofeer baä ©ommanbo, befto gröfeere
SBor* ober SRaajtHeite fönnen auä ber güHrung für
baä eigene feeex entfteHen.

©ie ©ntfebluffe, roeldje ein SBefeHläHaber in man*
ajen Äriegälagen u. jro. oft augenblictlicH ju faffen
Hat, flnb nidjt immer leidjt.

Oft Hängen ©ieg unb SRieberlage, oft Seben unb
greiHeit beä SlnfüHrerä unb feiner Untergebenen
oon einem ©ntfdjlüffe ab. Sluf biefen Haben roieber
bie militärifdjen Äenntniffe ben entfctjeibenbften ©in»

flufe. es ift baHer SßfUajt für 3eben, ber anbere

anfübren roitt, fidj bie Äenntniffe ju erroerben,

roeldje ju einer guten güHrung erforberlidj finb.
SRur roenn ber SruppenfüHrer feiner ©teüung

mädjtig tft, roaä ber Untergebene mit vidjtigem 3n*
ftintt balb auffafet, roirb er oon biefem baä SBer*

trauen geniefeen, oHne roeldtjeS er im gelbe roenig

ju leiften oermag.
SBei Wilijtruppen berurjt baä SlnfeHen beä güH*

rerä nidtjt auf ber Wadjt ber ©erooHnHeit, fonbern
auf feiner geiftigen UeberlegenHeit, feinen Äennt*
niffen.

SRur roenn ber güHrer feiner ©adje mädjtig ift,
fann er im gelbe mit ber nötHigen geftigfeit auf*
treten.

Sapferfeit unb entfdjloffenHeit finb ©igenfebaften,

roelaje oon jebem SBeHrmann, oielmeHr aber oon
bem SlnfüHrer oerlangt roerben muffen.

©odj nidjt nur Sapferfeit, fonbern ©eifteSgegen*

roart, SRuHe unb falteS SBlut inmitten ber ©efaHr

muffen roir oon bem güHrer, unb befonberä ben

HöHern SBefeHläHabern oerlangen.
©er WutH, bie ©ntfcHloffenHeit beä güHrerä roer*

ben fidj fteigem, roenn iHn baä SBeroufetfein belebt,

bafe er ber ©efaHr geroadjfen ift, roenn er immer

flar roeife, roaä er roiü unb roaä er fott.
©ie ©eifteägegenroart, gleidj entfernt oon Soü*

füHnHett unb gurdjt, bie inmitten ber ©efaHr fatt
unb befonnen bleibt, aüeä ridjtig unb rnljig über--

fieHt, aüe Wittel oor ber ©eele gegenroärtig Hat,

um im geeigneten Womente baä SBefte ju roäHlen,

biefe ©igenfdjaft, weldje jeber SBefeHläHaber fidj an«

jueignen tradjten foü, ift unbenfbar oHne baä @e«
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Nach Stellung, Grad und Verwendung müssen

verschiedene Anforderungen gestellt werden.

Je höher die Befehlshaberstelle, desto größer der

Wirkungskreis, doch auch die Schmierigkeiten der

Aufgabe und die Verantwortung.
Jeder Führer ist in vielen Beziehungen von

seinen Unterbefehlshabern abhängig. Er bedarf ihrer
Mithülfe, ihrer thätigen Unterstützung. Er ist
machtlos, seine besten Entwürfe scheitern, wenn die

Unterbefehlshaber seine Absichten nicht zu fördern
verstehen.

Die Ausmahl und Ausbildung derselben ist daher
eine Hauptsache, welcher man nie zu viel Gewicht
beilegen kann.

Von jedem Befehlshaber und Jedem, der mit
einer besondern Funktion im Heer betraut ist, musz

verlangt werden, daß er seiner Stellung gewachsen
sei, die Aufgaben, welche ihm im Krieg und im
Frieden zufallen, kenne und fle zu lösen wisse.

Im Frieden müssen die Führer und Kriegsbeamteten

die Kenntnisse und Erfahrungen erwerben,
welche ihre Stellung erfordert. Sie sollen mit
Freude jede Gelegenheit ergreifen, ihr militärisches
Wissen zu erweitern.

Da der Einzelne sich nicht zu allen Verwendungen
in gleicher Weise eignet, so ist es von Wichtigkeit,
daß Jeder in dem Fach und in der Stellung
verwendet werde, zu welchen ihn Naturanlage,
Charakter oder Kenntnisse besonders befähigen.

Außerordentliche Tüchtigkeit, besondere Kenntnisse,
Erfahrungen und Leistungen geben allein Anspruch
auf Bevorzugung bei den Beförderungen.

Die militärischen Befehlshaber haben im Frieden
Zucht und Ordnung bei den Truppen zu
überwachen, sie zu ihrem kriegerischen Berufe heranzubilden,

den einzelnen Wehrmann an anständiges
Betragen in allen Verhältnissen zu gewöhnen, in ihm
den Militärgeist zu wecken und den Sinn für
Bürgertugend zu entwickeln.

Stets sollen ste dem Wehrmann das Beispiel
strenger Pflichterfüllung und genauer Befolgung
der Dienstvorschriften vor Augen stellen.

Die Befehlshaber müssen alle Soldatentugenden
u. zw. in höherem Maße vereinen.

Im Felde haben die Truppenführer bei Anstrengungen

und Entbehrungen das Beispiel der
Ausdauer, bei Unfällen das des Gleichmuthes, im
Gefecht das der Tapferkeit und Todesverachtung zu
geben.

Groß ist der Einfluß des Führers auf die
Untergebenen in der Gefahr; in schwierigen Lagen stnd

die Augen derselben auf ihn gerichtet. Sein
Benehmen ist meist für den Untergebenen maßgebend.

Im Felde und im Gefechte bietet sich dem

Befehlshaber das schönste Feld der Thätigkeit. Hier
kommt er oft in die Lage selbstständig zu handeln;
er muß manche folgenreiche Anordnung treffen und

oft wichtige Entschlüsse fassen.

Selbst wenn ihm eine bestimmte Aufgabe
zugetheilt ist, bleibt ihm doch gewöhnlich die Art der

Ausführung überlassen.

Im Gefecht gelingt es dem Führer durch
taktisches Verständniß die Verluste des Feindes zu
vermehren und die Opfer der eigenen Truppen zu
vermindern.

Ein taktisch gebildeter Führer weiß, wann er seine

Truppen zu schonen, wann sie rücksichtslos auszusetzen

habe; er weiß, wann und wie er neben ihm
in der Gefechtslinie stehende Truppen unterstützen
soll, wie er jede Waffengattung des Gegners in
der wirksamsten Weise zu bekämpfen, und wie die

Erreichung des allgemeinen Gefechtszweckes zu
fördern hat.

Ein Irrthum wäre zu glauben, daß nur Befehlshaber,

welche größere Heerestheile leiten, eine solche

Thätigkeit entfalten könnten; schon dem Chef einer
Tirailleurgruppe, mchr noch dem einer Compagnie,
eines Bataillons u. f. w, ist Gelegenheit geboten,
den eigenen Truppen im Gefecht Vortheile zu
verschaffen und Nachtheile abzuwenden.

Allerdings je größer das Commando, desto größere
Vor- oder Nachtheile können aus der Führung für
das eigene Heer entstehen.

Die Entschlüsse, welche ein Befehlshaber in manchen

Kriegslagen u. zm. ost augenblicklich zu fassen

hat, sind nicht immer leicht.

Oft hängen Eieg und Niederlage, oft Leben und
Freiheit des Anführers und seiner Untergebenen
oon einem Entschlüsse ab. Auf diesen haben wieder
die militärischen Kenntnisse den entscheidendsten

Einfluß. Es ist daher Pflicht für Jeden, der andere

anführen will, sich die Kenntnisse zu erwerben,
welche zu einer guten Führung erforderlich stnd.

Nur wenn der Truppenführer seiner Stellung
mächtig ist, was der Untergebene mit richtigem
Instinkt bald auffaßt, wird er von diesem das

Vertrauen genießen, ohne welches er im Felde wenig

zu leisten vermag.
Bei Miliztruppen beruht das Ansehen des Führers

nicht ans der Macht der Gewohnheit, sondern

auf seiner geistigen Ueberlegenheit, seinen Kenntnissen.

Nur wenn der Führer seiner Sache mächtig ist,

kann er im Felde mit der nöthigen Festigkeit
auftreten.

Tapferkeit und Entschlossenheit stnd Eigenschaften,

welche von jedem Wehrmann, vielmehr aber von
dem Anführer verlangt werden müssen.

Doch nicht nur Tapferkeit, sondern Geistesgegenwart,

Nuhe und kaltes Blut inmitten der Gefahr
müsfen wir von dem Führer, und besonders den

höhern Befehlshabern verlangen.
Der Muth, die Entschlossenheit des Führers werden

sich steigern, wenn ihn das Bewußtsein belebt,

daß er der Gefahr gewachsen ist, wenn er immer

klar weiß, was er will und was er soll.
Die Geistesgegenwart, gleich entfernt von

Tollkühnheit und Furcht, die inmitten der Gefahr kalt
und besonnen bleibt, alles richtig und ruhig übersteht,

alle Mittel vor der Seele gegenwärtig hat,

um im geeigneten Momente das Beste zu wählen,
diese Eigenschaft, welche jeder Befehlshaber stch

anzueignen trachten soll, ist undenkbar ohne das Ge,
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füHt, ba8 SBemufetfein, bafe ber SBefeHläHaber ju ber

©teüe, weldje er einnimmt, audj befäHigt fei.
©aä ©elbftoertraueu, roelcHeä eine golge ber

©elbftüberfdjäfeung ift, oerf-troinbet in ber ©efaHr.
©aä ©ewidjt ber SBerantroortung gegen baä SBater»

lanb unb bie Untergebenen roirb jur erbrücfenben

Saft.
©ie ©eifteSgegenroart mufe gebilbet unb entroicfelt

roerben, benn oHne fie fann ber SruppenfüHrer fei»

neu ©eift, feine £>ülfämtttel gerabe in bem Slugen»

blicf, roo er iHrer am noujroenbigften bebarf, nidtjt
gebraudien.

©a bei Wilijtrnppen ber Slnlafe nur feiten ge*
geben roirb, fidj unter ben Sffiaffen ju oerfammetn,
unb fidj praftifdj in bem gaaj ju üben, fo mufe

jeber SruppenfüHrer, um im gaü ber SRotH mit
©Hren unb SRufeen ben Sßtafe für baä SBaterlanb

einjuneHmen, audj aufeer bem ©ienfte fidj auf üjeo*
retifdjem Sffiege bie Äenntniffe Hierju erroerben.

©urdj Sefen militärifdjer ©djriften, roetdje ©egen»
ftanbe beHanbeln, bie in ben Sffiirfungäfreiä beä

SBetreffenben einfdjtagen, fann fidt) ©erjenige, roel*

djem fidt) menig ©elegenHeit jur ©elbfterfaHrung
bot, bie ©rfaHrungen Slnberer ju SRufeen madjen.

©ie HöHern SBefeHläHaber ber Slrmee roerben in
SBejug auf freiroiüige SHätigfeit baä gute SBeifpiel

geben unb audj iHre Untergebenen in biefer SBe*

jteHung aufjumuntern fudjen.
©aä SBaterlanb erroartet, bafe jeber SruppenfüH*

rer (mag er bann eine ©ruppe, eine ©ompagnie
ober 3lrmee*©Wflon ju befeHIigen beftimmt fein)
RcH ber iHm auferlegten SBerantroortung im ooüen

Umfang beroufet fei unb fidj beftreben merbe, bem

SBaterlanb bte $eit ^um £tftx ^ bringen, beren

er jur Sluäbilbung für feine militärifdje ©teüung
bebarf.

(gortfeftung folgt.)

Seitfaben jum ttnterriäjt in ber gelbbefeftigung.
$um ©ebraudje in ben f. f. SJRUitärbilbungä*
anftalten, Äabettenfdjulen, bann für ©injäHrig*
greimittige bearbeitet oou Worij oon SBrunner,

f. f. Hauptmann im ©enieftab. groeite ganj
neu bearbeitete Sluflage. Wit lOSafetn. Sffiien,

1877. SBerlag ber ©treffleur'fdjen öfterr. mi=

titärifäen „ReitfdHrift. gr. 8». ©. 187. Sßreiä

3 granfen 75 ©tä.

©aä oorliegenbe SBucb nimmt unter ben SeHr*

büdHern über gelbbefeftigung eine ber erften ©teüen
ein. ©ie erfte Sluflage beäfelben ift in beinaHe

aüe europäifdjen ©pradjen überfefet roorben. ©ie
neue Slnflage jeidjnet fidj oor ber frübern baburdj

auä, bafe ber Umfang berfelben burdj Sffieglaffen

ber tectjnifdtjen ©etailS, roeldje für ben Offuier ber

taftifeben Sffiaffen oHne Sntereffe finb, ber Offijierä*
Slfptrant ber ©enietruppen fieb aber in anberer

SBeife oerfdjaffen fann, roefentlidj befdbränft rourbe.

©agegen roirb alä SRenerung, roeldje biäHer ben

fortiftcatortfdjen Sebrbüdbem fremb blieb, bie Sin*

roenbung ber gelbbefeftigung auf burdjauä praf*
tifdjem, bem fogenannten applicatorifdjen SBege, in
SBeifptelen, roelaje geroöHnlid&en Äriegälagen unb

bem SBirfungäfreife beä 'Sruppenoffijierä entnom*
men finb, jur SlnfcHauung gebradjt.

©aS SBudj trägt ben SeHren beä SaHreä 1870/71
unb ben Slnfidjten, roetdje fidj auS bem ©tubium
berfelben entroicfelt Haben, ooüftänbig SRedjnung.

©ie Wafee fmb nadj metrtfdjem ©tjftem ange»
geben.

Sffiir roünfdjen, bafe baä auSgejeiitjnete SeHrbudjj

in unferer Slrmee bie gröfete SBerbreitung finben
möcHte.

2ta8 ©djiefjen ber 3nf<mterie. Seitfaben bei ber

Sluäbilbung jum ©cHeibenfdjiefeen oon Seüen»

baä). Sluägabe für Offijiere. SBerlin,
1877. SBerlag ber fönigl. ©eHetmen OberHof*
budjbrutferei (di. oon ©eefer). fl. 8°. ©. 102.
Sßreiä 2 gr.

$a8 ©djießen ber Snfanterie. Seitfaben bei ber

Sluäbilbung jum ©djeibenfdjtefeen oon Seüen*
badj. Sluägabe für Unteroffijiere. 33er*

lin, 1877. SR. o. ©ecfer'ä SBerlag. fl. 8°.
©. 56. Sßreiä 1 gr.

©er §err SBerfaffer tHeilt, gefiüfet auf bie im
preufjifdjen §eere geltenben SBorfcHrtften, bie ©rfaH*

rungen, roetdje er über ben beHanbelten UnterridjtS*
jroeig alä ©djiefeleHrer gefammelt Hat, mit. — ©aä
erftere SBüdjlein ift für Offijiere, baä lefetere für
Unteroffijiere iu jroecfmäfeiger SBeife bearbeitet.

6ibge«i»ffenfd)aft.
— (SBerorbnung In SBetrcff ber SBorträge am

SBoIgteajnifum.) SRad) art. 44 ber SRilltätorgctnlfatton
Rnb am eibgenöffifdjen SBoltjtecHnlfum eigene Surfe für allgemein

mtlltärwlffenfdjaftlidje Sädjer clrtjurfdjten unb follen überbfe« ble

nötigen Slnorbnungen getroffen »erben, um ben UnterrlcHt tn
ben Sädjern, bte pdj fHrcr SRatur naaj bafür eignen, für bfe mt>

Ittärifdje Söllbung nuftbar ju mattjen, Infowelt bte« oHne SBeetn»

träajtfgung bc« gcfcftliajen fieHrgange« unb@nbjwectc« ber ©djule
gcfcHcHcn tann. SBeHuf« 3lu«füHrung bfefer SBcRImmungen tjat
ber SBunbeSratH am 26. Dctober folgenbe« »erorbnet:

Slrt. 1. (St werben am efbgcnöfpfdjen SBotgtedjnffum über

folgenbe mtlltärtfaje gädjer SBortcfungen geHalten: ÄrlegSgefdjfdjte,

Saftif, Jpeete«organtfatton unb $ccte«»erwaltung, SffiaffenleHre unb

6if)leplHcorle, gortlpcatlon.
Slrt. 2. ©iefe gäijjer Rnb grelfädjer unb bitten eine befonbere

Slbtljeilung (SfRftltärabtHellung), roelcfje analog ber VJX SlbtHeilung

ber pelgtecHntfcHen ©djule ju organfRren fR. 9camentlfd)

pnben ber teftte Saft bc« Slrt. 15' foroie Sltt. 19 be« SReglement«

auf bie SKilltärabtHeilung tbenfaü« Slnwenbung.

Slrt. 3. ©er SSunbefratH wtrb bfe widjtigen, tte SWitltätab»

tHettung betreffenben OegenRänbe unb tn«befonbere ble Stnorb»

nungen über ben ®ang be« Unterridjt», fowie ba« SBerfaHren bei

ber SffiaHl be« SBorRanbe« berfelben feRRelten, nadjbem er ju btefem

3roccfc ein ©utadjten fowoHl »on bem StRllttärtepartement, at«

bem ©djulratHe elngeHolt Haben wirb.
©cm aRUitärbepartement bleibt oorbeHalten, »on ber SeHrtHätlg»

feit an ber SWilltärabtHellung birect Aenntnip ju neHmen unb

bei bem ©djultatbe, fowte bef bem 89unbe«ratHe bejügtldje 83e>

geHren ju Reden.

Slrt. 4. SDer ©djulralH wirb RtH mit bem SDtllttätbcjjartement

über bfe nötHfgen Slnorbnungen »crRänbfgen, um ben UnterrfcHt

tn ten obtfgatorifcHen Sägern, bfe Rdj IHrer SRatur nadj bafür

eignen, für bfe militärifdje SBilbung nuftbar ju madjen uno bem*

gemäß audj mft bem 2eHr»fan ber SWflftärabtHeflung tn ffifnffang

ju bringen, fnfoweft bfe« oHne SBeelnträcHtlgung be« gefeftttajen

SeHrgange« unb Snbjwecfe« ber ©djufe gefdjeHen fann.
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fühl, das Bewußtsein, daß der Befehlshaber zu der

Stelle, welche er einnimmt, auch befähigt sei.

Das Selbstvertrauen, welches eine Folge der

Selbstüberschätzung ist, verschwindet in der Gefahr.
Das Gewicht der Verantwortung gegen das Vaterland

und die Untergebenen wird zur erdrückenden

Last.

Die Geistesgegenwart muß gebildet nnd entwickelt
werden, denn ohne sie kann der Truppenführer sei»

nen Geist, seine Hülfsmittel gerade in dem Augen»
blick, wo er ihrer am nothwendigsten bedarf, nicht
gebrauchen.

Da bei Miliztrnppen der Anlaß nur selten
gegeben wird, stch unter den Waffen zu versammeln,
und sich praktisch in dem Fach zu üben, so muß
jeder Truppenführer, um im Fall der Noth mit
Ehren und Nutzen den Platz für das Vaterland
einzunehmen, auch außer dem Dienste sich auf
theoretischem Wege die Kenntnisse hierzu erwerben.

Durch Lesen militärischer Schriften, welche Gegenstände

behandeln, die in den Wirkungskreis des

Betreffenden einschlagen, kann sich Derjenige,
welchem sich wenig Gelegenheit zur Selbsterfahrung
bot, die Erfahrungen Anderer zu Nutzen machen.

Die höhern Befehlshaber der Armee werden in
Bezug auf freiwillige Thätigkeit das gute Beispiel
geben und auch ihre Untergebenen in dieser
Beziehung aufzumuntern suchen.

Das Vaterland erwartet, daß jeder Truppenführer

(mag er dann eine Gruppe, eine Compagnie
oder Armee-Diniston zu befehligen bestimmt sein)
sich der ihm auferlegten Verantwortung im vollen

Umfang bewußt sei und sich bestreben werde, dem

Vaterland die Zeit zum Opfer zu bringen, deren

er zur Ausbildung für seine militärische Stellung
bedarf.

(Fortsetzung folgt.)

Leitfaden zum Unterricht in der Feldbefestigung.
Zum Gebrauche in den k. k. Militärbildungsanstalten,

Kadettenschulen, dann für Einjährig-
Freiwillige bearbeitet vo» Moriz von Brunner,
k. k. Hauptmann im Geniestab. Zweite ganz
neu bearbeitete Auflage. Mit 10Tafeln. Wien,
1877. Verlag der Streffleur'schen österr.
militärischen Zeitschrift, gr. 8«. S. 187. Preis
3 Franken 75 Cts.

Das vorliegende Buch nimmt unter den

Lehrbüchern über Feldbefestigung eine der ersten Stellen
ein. Die erste Auflage desselben ist in beinahe

alle europäischen Sprachen übersetzt worden. Die
neue Auflage zeichnet sich vor der frühern dadurch

aus. daß der Umfang derselben durch Weglassen
der technischen Details, welche für den Offizier der

taktischen Waffen ohne Interesse sind, der Offiziers-
Asvirant der Genietruppen stch aber in anderer

Weise verschassen kann, wesentlich beschränkt wurde.

Dagegen wird als Neuerung, welche bisher den

fortificatorischen Lehrbüchern fremd blieb, die

Anwendung der Feldbefestigung auf durchaus
praktischem, dem sogenannten applicatorischen Wege, in
Beispielen, welche gewöhnlichen Kriegslagen und

dem Wirkungskreise des Truppenoffiziers entnommen

sind, zur Anschauung gebracht.
Das Buch trägt den Lehren des Jahres 1870/71

nnd den Ansichten, welche sich aus dem Studium
derselben entwickelt haben, vollständig Rechnung.

Die Maße sind nach metrischem System
angegeben.

Wir wünschen, daß das ausgezeichnete Lehrbuch
in unserer Armee die größte Verbreitung finden
möchte.

Das Schießen der Infanterie. Leitfaden bei der

Ausbildung zum Scheibenschießen von Tellen-
bach. Ausgabe für Offiziere. Berlin,
1877. Verlag der königl. Geheimen

Oberhofbuchdruckerei (N. von Decker), kl. 8°. S. 102.

Prcis 2 Fr.

Das Schießen der Infanterie. Leitfaden bei der

Ausbildung zum Scheibenschießen von Tellen-
bach. Ausgabe für Unteroffiziere. Berlin,

1877. N. v. Decker's Verlag, kl. 8°.
S. 56. Preis 1 Fr.

Der Herr Verfasser theilt, gestützt auf die im
preußischen Heere geltenden Vorschriften, die

Erfahrungen, welche er über den behandelten Unterrichtszweig

als Schießlehrer gesammelt hat, mit. — Das
erstere Büchlein ist für Offiziere, das letztere für
Unteroffiziere in zweckmäßiger Weise bearbeitet.

Eidgenossenschaft.

— (Beiordnung in Betreff der Vorträge am
Polytechnikum.) Nach Art. 44 der Militärorganisation
sind am eidgenössischen Polytechnikum eigcne Curse für allgemein

militärwisscnschafilichc Fächer einzurichten und sollen überdies die

nöthigen Anordnungen getroffen werden, um den Unterricht in
den Fächern, die sich threr Natur nach dafür eignen, für die

militärische Bildung nutzbar zu machen, insoweit dies ohne

Beeinträchtigung des gesetzlichen Lehrgange« undEndzweckeê der Schule
geschehen kann. Behufs Ausführung dieser Bestimmungen hat
der Bundcsrath am 26. October folgendes verordnet:

Art. 1. Es wcrdcn am cidgcnösstschen Polytechnikum über

folgende militärische Fächer Vorlesungen gehalten: Kriegsgeschichte,

Taktik, Heeresorganisation und Heeresverwaltung, Waffenlchre und

Schteßtheorie, Fortification.
Art. 2. Diese Fächer sind Freifächer und bilden eine besondere

Abtheilung (Militärabtheilung), welche analog der VII. Abtheilung

der polytechnischen Schule zu organisiren ist. Namentlich

sinden der letzte Satz des Art. 15 sowie Art. 19 des Reglements

auf die Militärabthetlung ebenfalls Anwendung.

Art. 3. Der BundeSrath wird die wichtigen, die Militärabtheilung

betreffenden Gegenstände und insbesondere die

Anordnungen über den Gang des Unterrichts, svwte da« Verfahren bei

der Wahl de« Vorstände« derselben feststellen, nachdem er zu diesem

Zwecke eln Gutachten sowohl »on dem Militärdepartement, al«

dem Schulrathe eingeholt haben wird.
Dem Militärdepartement bleibt vorbehalten, »on der Lehrthätig«

keit an der Militärabthetlung dircct Kenntniß zu nehmen und

bet dcm Schulrathc, sowie bei dcm Bundesrathe bezügliche

Begehren zu stcllen.

Art. 4. Der Schulrath wird stch mit dcm Militärdepartement
über die nöthigen Anordnungen verständigen, um dcn Unterricht

in den obligatorischen Fächern, die sich ihrer Natur nach dafür

eignen, für die militärische Bildung nutzbar zu mache» und

demgemäß auch mit dcm Lehrplan der Militärabthetlung in Einklang

zu bringen, insoweit dic« «hne Beeinträchtigung de« gesetzlichen

Lehrgange« und Endzwecke« der Schule geschehen kann.


	Entwurf zu einem Dienstreglement für die eidgenössischen Truppen

